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6. Beim Fernamt angemeldete 
XP- und N-Gespräche wer
den nach Teil B berechnet.

7. Für den bis zum Inkrafttreten 
dieser Anordnung bereits be
stehenden Selbstwählfern
dienst gelten bis zur In
betriebnahme von Zählein
richtungen entsprechend die
ser Anordnung die zur Zeit 
gültigen Gebühren weiter;

Zu A bis C:
1; Für Gespräche, die von Münz

fernsprechern aus geführt 
werden, wird die zu entrich
tende Gebühr auf volle 10 Pf 
aufgerundet.

2. Wird festgestellt, daß der 
jedem Hauptanschluß zu
geordnete Gesprächszähler 
falsch zählt, wird aus den 
drei letzten unbeanstandeten 
Fernmelderechnungen der mo
natliche Durchschnittswert er
mittelt und der Gebühren
unterschied zwischen dem 
monatlichen Durchschnitt und 
dem beanstandeten Wert er
stattet. Bei neueingerichteten 
Anschlüssen wird nach Prü
fung der technischen Einrich
tungen der wahrscheinlich zu
viel erhobene Betrag erstat
tet;

3; Gespräche mit Entstörungs-, 
Auskunfts-, Nachfrage-, Be
schwerde- und Aufsichtsstel
len in Angelegenheiten des 
Fernsprechdienstes sowie An
meldungen von Ferngesprä
chen sind gebührenfrei.

4. Gebührenpflichtig sind:
a) Anfragen bei der Aus

kunftsstelle nach dem 
Namen und der Wohnung 
eines mit der Rufnummer 
bezeldineten Teilnehmers;

b) nachträgliche Wünsche auf 
Gebührenansage;

c) Gespräche mit Verwal
tungsdienststellen der Deut
schen Post (z. B. Fern
melderechnungsstelle, An
meldestelle für Fernmelde
einrichtungen).

Nr. Gegenstand Gebühr
DM

VIII. Gespräche mit zusätzlichen Leistungen 
XP-Gespräche
XP-Gebühr für die Übermitt
lung der Anmeldung an den Be
stimmungsort, für die Benach
richtigung des Verlangten und 
für die weiteren amtlichen Mit
teilungen

t im Ortsdienst ............................................................ 0,60
Die Gebühr wird geschuldet, 
sobald der Bote entsandt wor
den ist*

Nr. Gegenstand Gebühr
DM

2 im Ferndienst..........................................
1. Die Gebühr wird geschuldet, 

sobald das Fernamt die Ge
sprächsanmeldung weiterge
geben hat.

2. Maßgebend ist die Gebühren
zeit, in der das Gespräch be
gonnen hat, oder wenn es 
nicht zustande gekommen ist, 
in der die Anmeldung vom 
Fernamt weiter gegeben wor
den ist.

ein Drittel der 
Gebühr eines ge
wöhnlichen Drei

minuten
gesprächs gemäß 

VII B Nr. 1 bis 12;
Mindestsatz:

0,60

3 Zuschlag für Angabe eines Zwei
ten in demselben Ort, wenn er 
auf einem anderen Grundstück 
wohnt als der Verlangte........................................  0,45

Die Gebühr wird geschuldet 
wie bei Nr. 1 oder 2.

Entsendung eines Boten zur 
nachträglichen Benachrichtigung 
des Verlangten

4 im Ortsdienst .........................................
Die Gebühr wird geschuldet, 
sobald der Bote entsandt wor
den ist.

5 im Ferndienst........................................ ..
1. Die Gebühr wird geschuldet, 

sobald das Fernamt den An
trag auf nachträgliche Be
nachrichtigung weitergegeben 
hat.

2. Maßgebend ist die Gebühren
zeit, in der der Antrag auf 
Entsendung des Boten vom 
Fernamt weitergegeben woir
den ist.

0,45

wie Nr. 2 
(XP-Gebühr)

Zu Nr. 1 bis 5:
1. Die Gebühren gemäß Nr. 1 

bis 5 werden nidit erhoben* 
wenn durch Störungen in 
den Leitungen oder durch 
Versehen der Deutschen Post 
die Benachrichtigung des 
Verlangten unterblieben ist 
oder wenn aus diesen Grün
den das Gespräch nicht zu
stande kommt.

2. Neben den Gebühren gemäß 
Nr. 1 bis 5 wird im Ortsdienst 
die Ortsgesprächsgebühr nicht 
erhoben, wenn sich der Ver
langte mit der Benachrichti
gungskarte bei einer öffent
lichen Sprechstelle oder bei 
einer Dienststelle der Deut
schen Post meldet; benutzter 
eine andere Sprechstelle oder 
einen Münzfernsprecher, so 
ist die Ortsgesprächsgebühr 
zu entrichten. Im Ferndienst 
hat der Anmelder neben den 
Gebühren gemäß Nr. 1 bis 5 
die Fernsprechgebühren zu 
entrichten; sie werden nicht 
erhoben, wenn die XP-Ge
bühr nicht zu zahlen ist. Die 
Drittelgebühr (VII B Nr. 18) 
wird nicht erhoben.


